
 2 AZR 499/08 - Abmahnung wegen Kopftuch in der
Schule

Arbeitsrecht

Die Klägerin hat die Unwirksamkeit einer Abmahnung geltend gemacht, die ihr wegen ihrer Kopfbedeckung
vom beklagten Land erteilt worden ist. Die Klägerin ist islamischen Glaubens und an einer Gesamtschule als
Sozialpädagogin tätig, in der sie mit Schülern unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen in Kontakt
kommt. Seit sie einer Aufforderung des beklagten Landes nachgekommen ist, das von ihr zuvor getragene
islamische Kopftuch abzulegen, trägt die Klägerin eine Mütze mit Strickbund, die ihr Haar, den Haaransatz
und die Ohren komplett verbirgt.

Ihre Klage blieb - wie in den Vorinstanzen - vor dem Zweiten Senat des Bundesarbeitsgerichts ohne Erfolg.
Nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts war die Kopfbedeckung als religiöse Bekundung und
nicht nur als ein modisches Accessoire aufzufassen. Sie verstieß deshalb gegen das gesetzliche
Bekundungsverbot.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20. August 2009 - 2 AZR 499/08 - PM BAG 82/09

1https://juristi.club/juristikon/entry/7381-2-azr-499-08-abmahnung-wegen-kopftuch-in-der-schule/

https://juristi.club/juristikon/entry/14-abmahnung/
https://juristi.club/juristikon/entry/733-bundesarbeitsgericht/
https://juristi.club/juristikon/entry/7381-2-azr-499-08/?synonym=8109
https://juristi.club/juristikon/entry/7381-2-azr-499-08-abmahnung-wegen-kopftuch-in-der-schule/

